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SQegteiterfcbeinungen. Stun ï;ai bei: engere Stabtrat bent
©rofjen Stabtrate eine Sieibe non ©runbfät)en unter»
breitet, tie für bie Unterftütpng gemeinnütziger Vau»
genoffenfdjaften buret) bie ©emeinbe, nact) SJtafjgabe ber
»erfügbaren Vtitiel unb je nact) Vebürfnil, roegleitenb
fein fotten unb bie folgenben Söortlaut befi^en:

1. Verlauf »on Vaugelänbe: p billiger Scbätpng,
nic()t aber unter beut gnoentarmerte. gür bie geit
nacbgnlrafitreten bel ©rfjroeijerifdjett gioilgefet;»
budjes ift and) bie Ueberlaffttng »on Sanb pr
Stulübung bel Vaurecbtel gemaff 9trt. 675 unb
779 bel gioilgefelbucbel unb pr ©rrictjtung »on
^eimftätten gernäfj 2lrt. 349 unb folgenbe bel
3i»itgefe^bud)el in Vetradjt p gietjen.

2. ©emätjrung »on ©arteben auf groeite .ßgpottjef bil
tjöctjftenl auf 90% ber Slnlagetoften p einem
mäßigen ginlfuffe, ber jeboct) nict)t weniger betragen
barf all ber brtrdjfc^nittticfje ginl für bie ftäbtifdjen
Stnteitjen.

3. ttébernafme »on ©enoffenfctpftlanteilen.

©ie ©erodbrung" ber ftäbtifeben fpülfeteifiung töirb
»on ber ©rfütlung fotgenber Vebinguttgen abhängig
gemacht :

1. ©er Sanboerfauf erfolgt nur gegen eine minbeftenl
10% bei fêaufpreifel betragenbe Slnptjtung.

2. ©ie ißläne für bie p erfiellenben ©ebäube unter»
liegen ber @enel)migitng buret) bie ©emeinbebeprbe,
namentlich mit Vepg auf Solidität, groedmäfsig»
feit unb ©efäEigleit.

3. ©ie ©enoffenfetjaft ift oerpffictjiet, bie fpäufer forg»
fältig p unterbatten.

4. ©al »on ber ©emeinbe auf peite .%)pot£)e! ge»

währte ©arteljen ift nad) SÖtaffgobe befonberer Ver»
einbarung abptragen.

5. ©ie mit gemeindlicher Veibülfe erftettten Käufer
bleiben ©enoffenf^aftleigenium unb finb t'omit

un» erlauf lid). ©ine Stulna^me »om ©runb»
fat)e ift unier p »ereinbarenben, bie ©rjielung
jegliäjen ©pefulationlgemiunel aulfdjtiefsenben Ve=

bingungen nur für ©infamilienbäufer pläffig.
6. gür ben gaE ihrer Sluftöfung überträgt bie ®e=

noffenfetjaft auf Verlangen ber ©emeinbe ber letzteren
bie mit ©emeinbet)ülfe erfteEten Käufer, ©ie @e=

membe »ergütet ben Slnfauflpreil bei Sanbel (ohne
ginfen) unb ben bei ber llebergabe noch »ortjan«
benen Baumert ber f) aufer. ©er Baumert barf
babei feinelfaltl t)öl)er berechnet roerben, all auf
bie aufgeroenbeten ©rfteEunglfoften abpglid) bei
9Jtinberr»ertel pfotge 2lbnüipng.

SSettn bie ©enoffenfetjaft Käufer »erfauft, l)at
fie aulpbebingen, baff im galle ihrer Sluflöfung
bie ©emeinbe in ibire 3ted)tlfteEung gegenüber ben
©rroerbern eintreten fann.

7. ©ie ©enoffenfäjaften, roeldje auf ftäbtifd)e Veibülfe
t'(nipruel) erbeben, hoben ibre Statuten beut Stabt»
rate pr ©enebmigung oorplegen unb bem letzteren
eine angemeffene Vertretung im Vorftanbe unb in
ber Stontrollftelle einpräumen.

©ie! ©eunbfätze werben all ißrobuft folgenber ©r=

mägungen bei Stabtratel- bwgefiellt :

©I unterliegt beute feinem giueifel unb roirb allieitig
anerfannt, baff bie gemeinnützige genoffenfcbaftlicbe Vau»

tätigfeit auf bem ©ebiete ber ©öobnünglfürforge beroor»
ragende ©ietifte 51t leiften »ermag. gn gürieb haben
told):e Unternehmungen bil anbin atterbingl nur reebt

befebeibsene'©rfolge erhielt, ©je EJtifzerfolge bürfen aber

l)ier nid)t, ebenforoenig. t»ie anderroiärtl, auf bal genoffen»
tdjaftli^edßrin^ip prücfgefübrt roerben; fie finb pro
©eil gerabep in Abirrungen »on biefem ißrinjip be=

gründet : nämlicf) in unrichtiger, ben genoffenfcf)aftlieE)en
©runbfä^en roiberfpreetjenber Drganifation,'pm ©eil in
fehlerhafter Seitung unb 2öirtfcf)aft, »or altem aber im
SDtangel an genügenben SJtitteln. ©I roirb Sache ber
Vaugenoffenfcljaften fein, für ihre Veftrebungen eine richtige
Organifation p febaffen unb für faebgemäpe Seitung
unb gute SBirtf'cbaft p forgen; für bie Vefcl)affung aul=
reiebenber SEittel roerben fie namentlich ba, roo el fid)
um SBobnunglfürforge für minberbemittelte Greife baubelt,
auf bie Veibilfe ber ©emeinbe angeroiefen fein. '

©ie Stabt Zürich b^i e! unternommen, bureb Selbft»
bau bem SRangel an Sßobnungen tunli^ft p fteuern;
ihn auf biefem Söege gänjlid) p beben, bürfte fie faum
in ber Sage fein. ©I fann ihr belbalb nur erronnf<J)t

fein, roenn aul prinater pnitiatioe entfpringenbe Unter»

nebmungen fid) bereit erflären, bie Veftrebungen ber
Stabt auf bem ©ebiete ber Söobuunglfürforge burd)
Slnbanbnabme ber genoffenfd)aftlicl)en Vautätigfeit ju
ergäiijen. Vauen biefe ©enoffeuidiaften nach ©runb»
fätjen, roeldje bie Stabt für ftd) felbft angenommén bat
ober bie fie billigt, fo liegt fidjerlid) feinerlét ©runb
»or, foleben ©enoffenfebaften bie nacbgefudjte llnterftübung
bureb bie ©emeinbe p »erroeigern.

©ie in »ovfid)tiger Sfbroägung »on Seiftungen unb
©egeuleiftungen aufgeftellten ©runbfäbe foEen unter Ve»

rüdfid)tigung ber jeweiligen- befonbern 93érbäftntffe ihre
tffnroenbung finben. ©ie Vebörbe b® bafür, ba^ fie

geeignet finb, bie genoffenfcbaftlicbe Vautätigfeit neu p
beleben, pr ©ntfaltung p bringen unb fie in erfolg»
fidjernbe Va'bnen p leiten. Vereitl haben jroei ©enoffett»
fdbaften bie gemeinblicb'e Veibütfe na%efud)t; anbere
roerben »oraulfidbtli^ folgen. Sollte el nötig erftbeinen,
fo würbe in Éulfid)t genommen, baf; auch bie Stabt
bie gnitiatiöe pr ©ritnbung einer größeren Vaugenoffen»
fdjaft ergreift.

©ie Vortage bat noch bie Veratung im ©ropen
Stabtrate p paffieren. ®a in ben ScbtuBnabmen biefer

Vebörbe p roieberbolten dJialen bie l'lnregung berartiger
©runbfätie anzutreffen ift, fo. möchte man ooraulfebctt,
ba^ ber Vorfcblag b^r auf gfinftigen Vobett fallen wirb.

SOtöge hierin bal Vorgeben ber ©emeinbefübrer in

ber golge pm VSoble bel ©emeinberoeîenl ebte grüßte
zeitigen!

Da$ Geheimnis der miinschelrute.
2ll§ ©rgänpng »on früheren »on uni über ba§

Phänomen ber SBünfcbelrute gebrachten Unterfudjungen,
öie bureb bie hier folgenben Slulfübrungen, all ©rgebni?
neuefter Unterfucbungen über biefen ©egenftanb, gurti

©eil il)re Veftätigung finben, bringen wir biefe in ber

,,©b- 3tg." »eröffentlicbten 3tu!fül)rungen, bie einen

roillfontmenen Veitrag pr Klärung ber 3lnfcbauungen

tnbepg auf biefe alte Streitfrage bieten bürften, pr
^enntnil unferer werten Sefer.

©ie feit bem Vtittelalter auftretenb:e Vebuuptimg,
ba^ befonberl oeranlagté Seute mittelft einer bölprnen
ober metallenen Stute unterirbifd)e SBafferläufe, ©rjlager
ufro. anpgeben »ermöcbten, b«t nad) bent Vorgeben be§

oielgenannten §errn ». Ullar aud) in Vapern »iel »on

ftcf) reben ' gemadjt unb bie Verwaltungen 3Jlünd)enl unb

anberer Stäbte p pblretd)en Verfucben »eranlagt. tint

roo möglich etroal mehr Klarheit itt bal bunïle ©ebict

p bringen, »eranftaltete ber Volptecbnifcbe Verein
in 9Jiünd)en für ben 21. SERär§ eine befonbere SBünfcbd

ruten=Sit3ung, welcher auper bent ©bronfotger ißrinpn
Subroig auch Vertreter ber Staatlregierung beiwohnten.

Veferent roar ein all erfahrener unb erfolgreicher Stuten»

gänger »ietgenannter praïtifeber Slrp, ©r. Voll,- ein

7^ Jllxstr. schwei». H««dw .-Zeit»«g «.„Meisterblatt") à. â

Begleiterscheinungen. Run hat der engere Stadtrat dem
Großen Stadtrate eine Reihe von Grundsätzen unter-
breitet, die für die Unterstützung gemeinnütziger Bau-
geyossenschaften durch die Gemeinde, nach Maßgabe der
verfügbaren Mittel und je nach Bedürfnis, wegleitend
sein sollen lind die folgenden Wortlaut besitzen:

1. Verkauf von Baugelände zu billiger Schätzung,
nicht aber unter dem Jnventarmerte. Für die Zeit
nach Inkrafttreten des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches ist auch die Ueberlassung von Land zur
Ausübung dès Baurechtes gemäß Art. 675 und
779 des Zivilgesetzbuches und zur Errichtung von
Heimstätten gemäß Art. 349 und folgende des

Zivilgesetzbuches in Betracht zu ziehen.
2. Gewährung von Darlehen auf zweite Hypothek bis

höchstens auf 99°/o der Anlagekosten zu einem
mäßigen Zinsfuße, der jedoch nicht weniger betragen
darf als der durchschnittliche Zins für die städtischen
Anleihen.

3. Uebernahme von Genossenschaftsanteilen.

Die Gewährung" der städtischen Hülfeleistung wird
von der Erfüllung folgender Bedingungen abhängig
gemacht:

1. Der Landverkauf erfolgt nur gegen eine mindestens
19 "/o des Kaufpreises betragende Anzahlung.

2. Die Pläne für die zu erstellenden Gebäude unter-
liegen der Genehmigung durch die Gemeindebehörde,
namentlich mit Bezug auf Solidität, Zweckmäßig-
keit und Gefälligkeit.

3. Die Genossenschaft ist verpflichtet, die Häuser sorg-
fältig zu unterhalten.

4. Das von der Gemeinde auf zweite Hypothek ge-
währte Darlehen ist nach Maßgabe besonderer Ver-
einbarung abzutragen.

ö. Die mit gemeindlicher Beihülfe erstellten Häuser
bleiben Genossenschaftseigentum und sind somit
unverkäuflich. Eine Ausnahme vom Grund-
fatze ist unter zu vereinbarenden, die Erzielung
jeglichen Spekulationsgewinnes ausschließenden Be-
dingungen nur für Einfamilienhäuser zulässig.

6. Für den Fall ihrer Auflösung überträgt die Ge-

nossenschaft auf Verlangen der Gemeinde der letzteren
die mit Gemeindehülfe erstellten Häuser. Die Ge-
meinde vergütet den Ankaufspreis des Landes (ohne
Zinsen) und den bei der Uebergabe noch vorhan-
denen Bauwert der Häuser. Der Bauwert darf
dabei keinesfalls höher berechnet werden, als auf
die aufgewendeten Erstellungskosten abzüglich des

Minderwertes zufolge Abnützung.
Wenn die Genossenschaft Häuser verkauft, hat

sie auszubedingen, daß im Falle ihrer Auflösung
die Gemeinde in ihre Rechtsstellung gegenüber den

Erwerbern eintreten kann.
7. Die Genossenschaften, welche aus städtische Beihülfe

Anspruch erheben, haben ihre Statuten dem Stadt-
rate zur Genehmigung vorzulegen und dem letzteren
eine angemessene Vertretung im Vorstande und in
der Kontrollstelle einzuräumen.

Die,. Grundsätze werden als Produkt folgender Er-
ivägungen des Stadtrates hingestellt:

Es unterliegt heute keinem Zweifel und wird allseitig
anerkannt, daß die gemein-nützige genossenschaftliche Bau-
tätigkeit auf dem Gebiete der Wohnungsfürsorge hervor-
ragende Dienste zu leisten vermag. In Zürich haben
solche Unternehmungen bis anhin allerdings nur recht

bescheidene Erfolge erzielt. Die Mißerfolge dürfen aber

hier nicht, ebensowenig, wie anderwärts, auf das genossen-

schaftliche Prinzip zurückgeführt werden; sie sind zum
Teil geradezu in Abirrungen von diesem Prinzip be-

gründet: nämlich in unrichtiger, den genossenschaftlichen
Grundsätzen widersprechender Organisation/zum Teil in
fehlerhafter Leitung und Wirtschaft, vor allem aber im
Mangel an genügenden Mitteln. Es wird Sache der
Baugenossenschaften sein, für ihre Bestrebungen eine richtige
Organisation zu schaffen und für sachgemäße Leitung
und gute Wirtschaft zu sorgen; für die Beschaffung aus-
reichender Mittel werden sie namentlich da, wo es sich

um Wohnungsfürsorge für minderbemittelte Kreise handelt,
auf die Beihilfe der Gemeinde angewiesen sein. '

Die Stadt Zürich hat es unternommen, durch Selbst-
bau dem Mangel an Wohnungen tunlichst zu steuern;
ihn auf diesem Wege gänzlich zu heben, dürste sie kaum
in der Lage sein. Es kann ihr deshalb nur erwünscht
sein, wenn aus privater Initiative entspringende Unter-
nehmungen sich bereit erklären, die Bestrebungen der
Stadt auf dem Gebiete der Wohnungsfürsorge durch
Anhandnahme der genossenschaftlichen Bautätigkeit zu

ergänzen. Bauen diese Genossenschaften nach Grund-
sätzen, welche die Stadt für sich selbst angenommen hat
oder die sie billigt, so liegt sicherlich keinerlei Grund
vor, solchen Genossenschaften die nachgesuchte Unterstützung
durch die Gemeinde zu verweigern.

Die in vorsichtiger Abwägung von Leistungen und
Gegenleistungen aufgestellten Grundsätze sollen unter Be-

rücksichtigung der jeweiligen besondern Verhältnisse ihre
Anwendung finden. Die Behörde hält dafür, daß sie

geeignet sind, die genossenschaftliche Bautätigkeit neu zu

beleben, zur Entfaltung zu bringen und sie in erfolg-
sichernde Bahnen zu leiten. Bereits haben zwei Genossen-
schaften die gemeindliche Beihülfe nachgesucht; andere
werden voraussichtlich folgen. Sollte es nötig-erscheinen,
so würde in Aussicht genommen, daß auch die Stadt
die Initiative zur Gründung einer größeren Baugenoffen-
schaff ergreift.

Die Vorlage hat noch die Beratung im Großen
Stadtrate zu passieren. Da in den Schlußnahmen dieser

Behörde zu wiederholten Malen die Anregung derartiger
Grundsätze anzutreffen ist, so möchte man voraussehen,
daß der Vorschlag hier auf günstigen Boden fallen wird.

Möge hierin das Vorgehen der Gemeindesührer in

der Folge zum Wohle des Gemeindewesens edle Früchte
zeitigen!

va! gedeinmi; à Mmchelnue
Als Ergänzung von früheren von uns über das

Phänomen der Wünschelrute gebrachten Untersuchungen,
die durch die hier folgenden Ausführungen, als Ergebnis
neuester Untersuchungen über diesen Gegenstand, zum

Teil ihre Bestätigung finden, bringen wir diese in der

„Th. Ztg." veröffentlichten Ausführungen, die einen

willkommenen Beitrag zur Klärung der Anschauungen
inbezug auf diese alte Streitfrage bieten dürften, zur

Kenntnis unserer werten Leser.
Die seit dem Mittelalter auftretende Behauptung,

daß besonders veranlagte Leute mittelst einer hölzernen
oder metallenen Rute unterirdische Wässerläufe, Erzlager
usw. anzugeben vermöchten, hat nach dem Vorgehen des

vielgenannten Herrn v. Uslar auch in Bayern viel von

sich reden gemacht und die Verwaltungen Münchens und

anderer Städte zu zahlreichen Versuchen veranlaßt. Um

wo möglich etwas mehr Klarheit in das dunkle Gebiet

zu bringen, veranstaltete der Polytechnische Verein
in München für den 21. März eine besondere Wünschet-

ruten-Sitzung, welcher außer dem Thronfolger Prinzen

Ludwig auch Vertreter der Staatsregierung beiwohnten.

Referent war ein als erfahrener und erfolgreicher Ruten-

gänger vielgenannter praktischer Arzt, Dr. Voll, ein
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Sruber beS befannten Sftüncßener KunftßiftoriferS. 2Xtê

Stute fann irgenb ein 3toeig, gleicßoiet ob non SBeibe,

pafetuaube ober anberem Sufcßmerf, bienen. SJleiftens
oermenbet man aber in neuerer _3eit metallene Stuten,
bie in ißrer gornt einem gefcßriebenen beutidjen I mit
ftarï ceriängerter 3InfangS= urtb Enblinie gleiten. Sie
beiben Enben merben mit je einer panb umfaßt, mäßrenb
bie Sdjleife nadj unten, nad) oben ober feitmärtS ben

be^eicßnenben SCusfcE)Iag gibt. Sr. Soll, ber feine eigem
artige Begabung im 28. SebenSjaßre entbect't f>at, geigte
Stuten oon alten bi§ßer benutzten formen, ßölprne unb
metallene, empßnblicße unb bloß fcßmacß reagierenbe. Er
geigte ber mit großer Spannung feinen Serfüchen f-ot=

genben .pörerfcßaft, roie in feinen pänben bie Stute über
SBaffer lebtraft nacß unten, über ©olb unb Silber nadj
oben auSfcßlug. SaS 3luffucßen im Saale oerftedter
Sietalle ober tü a ffergefüllter ©efäße lehnte er bagegen ab,
weil ßimmeroerfudie mangels genügenber Kenntnis ber
babei in Setracßt ïommenben Fehlerquellen meiftenS miß=
glücften. Stad) Sr. Solls Eingaben reagiert bie Stute
auf SBaffer, ausgenommen beftillierteS, auf Steinfoßle,
auf pofitioe unb negatioe Eleftrijität, auf bie Stöße bes
menfcßKcßen Körpers unb außer auf Slei auf fo giemlicb)
alle Sietaüe, aber in oerfdjiebener 2lrt, je nach bem fie
ßoßeS ober niebrigeS 2ltomgeroicßt haben. Dbmoßl Sr.
33oll perfönlicß oon ber SBirtfamfeit ber Stute überzeugt
ift, ßält er bocß bie SJtöglicßfeit, baff beren 2tuSfcßläge
burcb) Slutofuggefiion unb unmillfürlicße SJtuSf'etpcfungen
beroorgerufen merben tonnten, für nidjt auSgefcßloffen.
Sie 3af)I ber pr Stutengängerei oermenbeten SJtebien

ift nic|t groß, aber oielleicßt megeri beS energifcßen SebenS=

progeffes unb ber ftärteren pautfeucßtigfeit größer unter
Kinbern als unter Erroacßfenen. Sie bei ber 2Bünfcßel=
rute fic£) jeigenben Erf'cßeinungen tonnen oonpßpfiologifcßer
unb oon pßpfifalifcßer Seite geprüft merben. 3ßre Ur=
fadje fucßt Sr. Soll in elettrifdjen Einmirfungen ber
unter ber Erboberfläcße ficb ftnbenben 2Baffer= ober
SJtetallmaffen unb in eigenen Strahlungen bes menfcß=
ließen Körpers. SJtandjeS beim SBünfcßelrutemißroblem
erinnere an bie altbefannte Slbftoßung gleichartiger unb
bie Hingebung ungleichartiger Elettri&ität. Son ben
unterirbifcßen perben fcßienen bie oielleicbt eine fjonifatiort
ber Suft erjeugenben Strahlen trichterförmig empor=
pfteigen in ber Sffieife, baff fie in ber SOtitte bes SricßterS
am ftärtften feien. SJferte ber Stutengänger burd) ben
SluSfcßlag ber Stute, baff er bie ©renp eine! folgen
SricßterS überfcE)reite, fo brauche er bloß bie Entfernung
bis jur anbern ©renje p meffen, um für bie Siefe beS

unterirbifdjen perbeS einen 2tnßaltSpurttt p haben.
SBäßrenb Sr. Soll in Stühren gefaßte SBafferleitungen

für menig p Serfucßen geeignet hält, hat ein anberer
Sortämpfer ber SBünfcßelrute, Sr. meb. Sligner, ber
übrigens nicht felbft Stutengänger ift, gerabe bei Stoßr*
brüten ber SJtüncßener SBafferleitung, bie auf anbere
SBeife nur fdjroer aufgefunben merben tonnten, bie fcßön=
ften Erfolge ergielt. SDlit Sr. Aligner ftimmten bie an=
bern Siebner beS SlbenbS bahin überein, baff eS überaus
münfcßenSmert märe, bie Erfcßeinungen ber SBünfcßelrute
auch unabhängig com menfcßticßen Körper feftpftellen.
SBenn auch, meinte fßrof. Knoblauch oon ber tecE)nifct)en
pocßfcßule, ber menfcßlicße Storper pr SBaßrneßmung
eleftrifcßer Erfcßeinungen feßr fcßlecßt auSgeftattet fei, fo
habe man bocß als Entgelt unfern elettrifdjen 3Jteß=
inftrumenten eine berartige Reinheit p geben gemußt,
baff irgenbmie meßbare Gräfte nicht mohl auf bie Sauer
oerborgen bleiben tonnten. Satfäcßlicß foil in ber Schmeiß
fo etmaS mie ein automatifdjer Quellenfinber erfunben
roorben fein, ber aber, raenn er tatfädjlidh eriftiert, noch
feinem beuifdjen ©elehrten pgänglich geroorben p, fein
fcheint. Sie fßhpfif, fagte fßrof. Knoblauch, lehnte eS um

fö meniger ab, ficb bisher nod) buntein -fkoblemeit,
mie bem ber SBünfchetrute, p befcbäftigen, als bie @leid)=
avl'gteit ber oon Stutengängern ber oerfdjiebenften Sänber
unb Reiten heïftammenben 9luSfagen barauf hiubeute,
baß hinter ihren Slngaben etmaS StealeS ftecte. Um aber
biefeS Steate herauSpfinben, fei eS roünfchenSmert, baß
bie Stutengänger unter Sergicßt auf bie ffeftftetlung eigener
Sheorien möglicpft oiet tatfäcl)lid)eS SJtateriat beibrächten.

Sr. Soll erflärte in einem Scljlußroort feine 3"=
ftimmung p tiefen Slnfcbauungen, fcpeint aber perfönlid)
ber 9lnfid)t p fein, baß eS ficb bei ber SBünfdjelrute.
um Gräfte ßanbelt, beren Steffung bocß rnoßl befonberS
fdjmierig fein mürbe. Um ein Seifpiel hiefür anpführen,
erinnerte er baran, baß mir auci), o|ne eS birett p
feßen, feßr rnoßl merten, menn mir fixiert merben, unb
baß mir aucf) ohne Sermittlung unferer Seh' ober ©e=

börneroen bie Stäbe anberer ffkrfonen empftnben. ffn
ber Seobadjtung, baß bie SBirtfamfeit ber äBünfdjelrute
irgenb etmaS mit ber Strahlung ber Sonne ober anberer
Sichtquellen p tun habe, ba fie oerfage, menn auch nur
baS tleinfte SBölfdjen oor ber Sonne oorüberjiehe, ftimm=
ten Sr. Soll, Sr. aligner unb bie übrigen Sortämpfer
ber SBünfchetrute überein. Dbmobl Sr. Soll ertlärte,
baß für bie SBirtfamteit ber Stute eine gemiffe SJtuSfel-

anftrengung ihres SrägerS notroenbig ju fein fcßeine,
faß man fie in feinen pänben, mäßrenb er rußig baftanb,
mit einer äßnlicßen Semeglicßt'eit ausfcßlagen, mie etma
bie Stabel eines Jiompaffes. Saran änberte ficß aucß

nidßtS, als smei unbeteiligte perren bie über Solls pänbe
ßinauSragenben Enben feftßielten. SBoßl aber fei bie
Stute, meinte Soll, für einige 3eil unbrauchbar, menn
Unbefähigte Serfucße bamit angeftedt hätten. SJteßr nocß
bei ber SBünfcßelrute fcßeint beim fog. fiberifcßen ißenbel,
baS bemfelben 3'oecf bienen foil, bie Erttärung burcß
Slutofuggeftion unb unmilltürlicbe SJtuSfelpdungen naße

p liegen. 3noaerßin ift eS bemerfenSmert, baß ein bie

erften roiffenfcßaftlichen Autoritäten SMncßenS umfaffenbeS
Sublitum mit großer 3litfmerffarnfeit ben Sarlegungen
ber Stuten=2tnhänger folgte.

Dît seit l. Hpril
gültigen französischen Baustoffzölle.

SJtit bem 1. Slpril ift ber neue franpfifcße 3olltarif
in Straft getreten. SBir ßaben fcßon auS 'bem ©efeßeS»
entrourf ber franpfifcßen Kammer einige Säten an biefer
Stelle oeröffenttidßt, mobei mir aber bemerften, baß bie=

felben nodß leine abfolute ©ültigteit ßaben, ba bie 3"=
ftimmung beS Senates bamalS nocß auSftanb. Siefe
Seßörbe ßat ißre Seratung jroei Sage oor bem Qnfrafb
treten beS neuen 3olltarifS abgefcßtoffen unb bie ©e=

famtfumme ber 3ollanfäße ber Kammeroorlage nocß er--

büßt, ftatt mie man gehofft hatte, biefetben p milbern.
Siefe SReßrbelaftung trifft jebocß bie Saugemerbe meßt;
im ©egenteil ift ßier ba unb bort nod) eine Slebuftion
eingetreten. SBir füßren im Scacßfießenben folgenbe ber
mießtigften ißofitionen an, mobei mir bemerten, baß für
bie 3otlbeßanblung ftetS 100 kg Sruttogemicßt bie Eitt=
ßeit bitbef, fofern nicßtS anbereS bemerft ift. Sa bie
Scßroeij p ben 8 panbetSoertragSftaaten geßört, ift
audj nirgenbs ber ©enerattarif maßgebenb, fonbern auS=
fcßließli^ ber SOtinimaltarif, beffen Säße meientfid),
meiftenS um einen Srittel niebriger finb.

1. Pols.
Slabelvunbljoh, mit ober ot)ne Stinbe in alten

®urißmeffern, bi§ 2,50 m -Sänge - gr. 02

PotsmoKe, ungefärbt 1 „ -
bito gefärbt 1 „ 20
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Nr. 5 Jllnstr. fchwetz. Handw.-Zettung („Meisterbtatt") 7S

Bruder des bekannten Münchener Kunsthistorikers. Als
Rute kann irgend ein Zweig, gleichviel ob von Weide,
Haselstaude oder anderem Buschwerk, dienen. Meistens
verwendet man aber in neuerer Zeit metallene Ruten,
die in ihrer Form einem geschriebenen deutschen I mit
stark verlängerter Anfangs- und Endlinie gleichen. Die
beiden Enden werden mit je einer Hand umfaßt, während
die Schleife nach unten, nach oben oder seitwärts den

bezeichnenden Ausschlag gibt. Dr. Voll, der seine eigen-
artige Begabung im 28. Lebensjahre entdeckt hat, zeigte
Ruten von allen bisher benutzten Formen, hölzerne und
metallene, empfindliche und bloß schwach reagierende. Er
zeigte der mit großer Spannung seinen Versuchen sol-
genden Hörerschaft, wie in seinen Händen die Rute über
Wasser lebhaft nach unten, über Gold und Silber nach
oben ausschlug. Das Aufsuchen im Saale versteckter
Metalle oder wassergefüllter Gefäße lehnte er dagegen ab,
weil Zimmerversuche mangels genügender Kenntnis der
dabei in Betracht kommenden Fehlerquellen meistens miß-
glückten. Nach Dr. Volls Angaben reagiert die Rute
auf Wasser, ausgenommen destilliertes, auf Steinkohle,
auf positive und negative Elektrizität, auf die Nähe des
menschlichen Körpers und außer auf Blei aus so ziemlich
alle Metalle, aber in verschiedener Art, je nachdem sie

hohes oder niedriges Atomgewicht haben. Obwohl Dr.
Voll persönlich von der Wirksamkeit der Rute überzeugt
ist, hält er doch die Möglichkeit, daß deren Ausschläge
durch Autosuggestion und unwillkürliche Muskelzuckungen
hervorgerufen werden könnten, für nicht ausgeschlossen.
Die Zahl der zur Rutengängerei verwendeten Medien
ist nicht groß, aber vielleicht wegen des energischen Lebens-
Prozesses und der stärkeren Hautfeuchtigkeit größer unter
Kindern als unter Erwachsenen. Die bei der Wünschel-
rute sich zeigenden Erscheinungen können von physiologischer
und von physikalischer Seite geprüft werden. Ihre Ur-
sache sucht Dr. Voll in elektrischen Einwirkungen der
unter der Erdoberfläche sich findenden Wasser- oder
Metallmassen und in eigenen Strahlungen des mensch-
lichen Körpers. Manches beim Wünschelruten-Problem
erinnere an die allbekannte Abstoßung gleichartiger und
die Anziehung ungleichartiger Elektrizität. Von den
unterirdischen Herden schienen die vielleicht eine Ionisation
der Luft erzeugenden Strahlen trichterförmig empor-
zusteigen in der Weise, daß sie in der Mitte des Trichters
am stärksten seien. Merke der Rutengänger durch den
Ausschlag der Rute, daß er die Grenze eines solchen
Trichters überschreite, so brauche er bloß die Entfernung
bis zur andern Grenze zu messen, um für die Tiefe des
unterirdischen Herdes einen Anhaltspunkt zu haben.

Während Dr. Voll in Röhren gefaßte Wasserleitungen
für wenig zu Versuchen geeignet hält, hat ein anderer
Vorkämpfer der Wünschelrute, Dr. med. Aigner, der
übrigens nicht selbst Rutengänger ist, gerade bei Rohr-
brächen der Münchener Wasserleitung, die auf andere
Weise nur schwer aufgefunden werden konnten, die schön-
sten Erfolge erzielt. Mit Dr. Aigner stimmten die an-
dern Redner des Abends dahin überein, daß es überaus
wünschenswert wäre, die Erscheinungen der Wünschelrute
auch unabhängig vom menschlichen Körper festzustellen.
Wenn auch, meinte Prof. Knoblauch von der technischen
Hochschule, der menschliche Körper zur Wahrnehmung
elektrischer Erscheinungen sehr schlecht ausgestattet sei, so
habe man doch als Entgelt unsern elektrischen Meß-
instrumente» eine derartige Feinheit zu geben gewußt,
daß irgendwie meßbare Kräfte nicht wohl auf die Dauer
verborgen bleiben könnten. Tatsächlich soll in der Schweiz
so etwas wie ein automatischer Quellenfinder erfunden
worden sein, der aber, wenn er tatsächlich existiert, noch
keinem deutschen Gelehrten zugänglich geworden zu sein
scheint. Die Physik, sagte Prof. Knoblauch, lehnte es um

sö weniger ab, sich mit bisher noch dunkeln Problemen,
wie dem der Wünschelrute, zu beschäftigen, als die Gleich-
cnllgkeit der von Rutengängern der verschiedensten Länder
und Zeiten herstammenden Aussagen darauf hindeute,
daß hinter ihren Angaben etwas Reales stecke. Um aber
dieses Reale herauszufinden, sei es wünschenswert, daß
die Rutengänger unter Verzicht auf die Feststellung eigener
Theorien möglichst viel tatsächliches Material beibrächten.

Dr. Voll erklärte in einem Schlußwort seine Zu-
stimmung zu diesen Anschauungen, scheint aber persönlich
der Ansicht zu sein, daß es sich bei der Wünschelrute,
um Kräfte handelt, deren Messung doch wohl besonders
schwierig sein würde. Um ein Beispiel hiefür anzuführen,
erinnerte er daran, daß wir auch, ohne es direkt zu
sehen, sehr wohl merken, wenn wir fixiert werden, und
daß wir auch ohne Vermittlung unserer Seh- oder Ge-
Hörnerven die Nähe anderer Personen empfinden. In
der Beobachtung, daß die Wirksamkeit der Wünschelrute
irgend etwas mit der Strahlung der Sonne oder anderer
Lichtquellen zu tun habe, da sie versage, wenn auch nur
das kleinste Wölkchen vor der Sonne vorüberziehe, stimm-
ten Dr. Voll, Dr. Aigner und die übrigen Vorkämpfer
der Wünschelrute überein. Obwohl Dr. Voll erklärte,
daß für die Wirksamkeit der Rute eine gewisse Muskel-
anstrengung ihres Trägers notwendig zu sein scheine,
sah man sie in seinen Händen, während er ruhig dastand,
mit einer ähnlichen Beweglichkeit ausschlagen, wie etwa
die Nadel eines Kompasses. Daran änderte sich auch
nichts, als zwei unbeteiligte Herren die über Volls Hände
hinausragenden Enden festhielten. Wohl aber sei die
Rute, meinte Voll, für einige Zeit unbrauchbar, wenn
Unbefähigte Versuche damit angestellt hätten. Mehr noch
bei der Wünschelrute scheint beim sog. fiderischen Pendel,
das demselben Zweck dienen soll, die Erklärung durch
Autosuggestion und unwillkürliche Muskelzuckungen nahe
zu liegen. Immerhin ist es bemerkenswert, daß ein die

ersten wissenschaftlichen Autoritäten Münchens umfassendes
Publikum mit großer Aufmerksamkeit den Darlegungen
der Ruten-Anhänger folgte.

vie §M i. April
gültigen französischen vaustsNsöiie.

Mit dem 1. April ist der neue französische Zolltarif
in Kraft getreten. Wir haben schon aus dem Gesetzes-
entwurf der französischen Kammer einige Daten an dieser
Stelle veröffentlicht, wobei wir aber bemerkten, daß die-
selben noch keine absolute Gültigkeit haben, da die Zu-
stimmung des Senates damals noch ausstand. Diese
Behörde hat ihre Beratung zwei Tage vor dem Jnkraft-
txeten des neuen Zolltarifs abgeschlossen und die Ge-
samtsumme der Zollansätze der Kammervorlage noch er-
höht, statt wie man gehofft hatte, dieselben zu mildern.
Diese Mehrbelastung trifft jedoch die Baugewerbe nicht;
im Gegenteil ist hier da und dort noch eine Reduktion
eingetreten. Wir führen im Nachstehenden folgende der
wichtigsten Positionen an, wobei wir bemerken, daß für
die Zollbehandlung stets 100 ÜA Bruttogewicht die Ein-
heit bildet, sofern nichts anderes bemerkt ist. Da die
Schweiz zu den 8 Handelsvertragsstaaten gehört, ist
auch nirgends der Generaltarif maßgebend, sondern aus-
schließlich der Minimaltarif, dessen Sätze wesentlich,
meistens um einen Drittel niedriger sind.

1. Holz.
Nadelrundholz, mit oder ohne Rinde in allen

Durchmessern, bis 2,50 w Länge - Fr. 02

Holzwolle, ungefärbt 1 „ -
dito gefärbt 1 „ 20
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